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 -  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Juni 2007 trat die Verordnung EG 1907/2006 (REACH)   zur Registrierung, Bewertung, 

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in Kraft. Durch diese Richtlinie dürfen von der 

Industrie nur mehr chemische Stoffe in den Verkehr gebracht werden, die  vorher registriert 

und bewertet wurden.  

Die REACH Verordnung sieht vor, dass Substanzen, von denen besonders besorgniserregende 

Gefahren ausgehen (Substances of Very High Concern - SVHC) ein spezielles 

Zulassungsverfahren durchlaufen. Nach Artikel 33 der Reach-VO ist der Lieferant eines 

Erzeugnisses, das einen Stoff aus der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1% 

enthält, verpflichtet, seinen Abnehmer entsprechend zu informieren. Dies dient u.a. der 

Einschränkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen in Produkten und Umwelt. 

Die Firma Malik GesmbH als „nachgeschalteter Anwender“ unterliegt grundsätzlich keinerlei 

Registrierungspflicht nach REACH. Wir sind mit unseren Lieferanten aber in ständigem Kontakt 

und achten darauf, dass alle von uns gelieferten Produkte den aktuellen Anforderungen von 

REACH entsprechen.  

Für weitere Fragen stehen Ihnen unser Geschäftsführer Herr Pecanka und unsere Mitarbeiter 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Harald Pecanka, Geschäftsführer 
Eveline Borger-Hurban, REACH Kontaktperson 


